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Tätigkeitsbericht des Hochschulrates der Deutschen Sporthochschule Köln für 

das Jahr 2019 

Der Hochschulrat der Deutschen Sporthochschule Köln trat in 2019 zu vier ordentlichen Sitzungen und einer 

zweitägigen Klausurtagung (22./23.11.2019) zusammen. Außerdem wirkte er gemäß § 22a HG NRW an zwei 

Sitzungen der Hochschulwahlversammlung mit. Der Hochschulrat beschäftigte sich im Rahmen der o.g. 

Sitzungen vor allem mit folgenden Aufgaben und Themen: 

 

Mitwirkung an der Wahl der Mitglieder des Rektorates der DSHS Köln in der 
Hochschulwahlverammlung 
 
Wahl des Rektors und der Prorektor*innen 

Eine wichtige Aufgabe des Hochschulrates ist gem. § 21 Abs.  1 Satz 1 HG NRW die Mitwirkung durch seine 

Mitglieder in der Hochschulwahlversammlung an der Wahl und Abwahl der Mitglieder des Rektorats. Am 

16.04.2019 wählte die Hochschulwahlversammlung gemäß § 17 Abs. 1 HG NRW Prof. Strüder zum Rektor 

der Deutschen Sporthochschule Köln. Die Wahl der vom designierten Rektor vorgeschlagenen 

Prorektor*innen erfolgte in der Sitzung der Hochschulwahlversammlung am 22.10.2019. Zuvor hatte der 

Hochschulrat in seiner Sitzung am 27.06.2019 das Konzept des designierten Rektors zur Neustrukturierung 

der Prorektorate begrüßt und dem Vorschlag der Einrichtung eines zusätzlichen Prorektorates einstimmig 

zugestimmt. In gleicher Sitzung waren zudem Frau Dr. Gotzmann und Herr Feuser als Mitglieder für die 

Findungskommission zur Vorbereitung der Wahl der Prorektor*innen bestimmt worden.  

 
Vorbereitung der Wahl der Kanzlerin/des Kanzlers der DSHS Köln – Beschluss eines Ausschreibungstextes  

Zur Vorbereitung der Wahl einer Kanzlerin/eines Kanzlers der DSHS hatte sich am 06.02.2019 die 

Findungskommission konstituiert und einen Entwurf für einen Ausschreibungstext für die Stelle der 

Kanzlerin/des Kanzlers der DSHS Köln erarbeitet, der mit einigen wenigen Modifikationen am 16.04.2019 

von der Hochschulwahlversammlung beschlossen wurde. In der Sitzung des Hochschulrates am 17.09.2019 

wurde über den aktuellen Stand der Vorbereitungen hinsichtlich der Wahl der Kanzlerin/des Kanzlers sowie 

der Prorektor*innen berichtet.  

 
Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2019 

Die Zustimmung zum Wirtschaftsplan gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Hochschulrates. Sie 

erfolgte –  nach umfassender Vorberatung des Finanzausschusses des Hochschulrates (06.03.2019) – in der 

Hochschulratssitzung am 07.03.2019. Der Hochschulrat bedankte sich in diesem Zusammenhang für die 

gute Darstellung des WP-Entwurfes und die damit verbundenen Arbeiten.  

Im Hinblick auf den Wirtschaftsplanentwurf für 2020 nahm der Hochschulrat in seiner Sitzung am 

11.12.2019 die Begründung der Verwaltung für eine Vorlage in 2020 zur Kenntnis und zeigte Verständnis 

für die Verzögerungen. Er stimmte den vorgeschlagenen – bis zur Verabschiedung des WP-Entwurfes im 

Frühjahr 2020 – geltenden Übergangsregelungen zu und bezeichnete diese als gute, praktikable Lösung und 

rechtssichere Handlungsmöglichkeit für Rektorat und Hochschulrat.  
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Bericht über die Wirtschaftslage 2019 - Sachstandsbericht 

Neben dem Wirtschaftsplanentwurf werden dem Hochschulrat regelmäßig schriftliche Berichte über die 

Entwicklung der Haushalts- und Wirtschaftslage der DSHS vorgelegt, um über die aktuelle Finanzsituation 

der Hochschule zu informieren. Auf Wunsch des Hochschulrates gab der Haushaltsdezernent auf Basis des 

zuvor verschickten Halbjahresbericht Finanzen (Stichtag 30.06.2019) in der Sitzung am 17.09.2019 einen 

Überblick über die aktuelle Haushalts- und Finanzsituation der DSHS Köln, wobei er unter Angabe der 

entsprechenden Gründe darlegte, in welchen Bereichen die Ist-Zahlen dem Planansatz entsprachen und wo 

Abweichungen bestanden bzw. zu erwarten waren. Der Halbjahresbericht war zuvor intensiv im 

Finanzausschuss am 09.09.2019 beraten worden. Dort waren auch die mit der Einführung der 

kaufmännischen Buchführung veränderten Rahmenbedingungen für die Finanzplanung (u.a. die Frage der 

Realisierung der Wirtschafts- und Finanzplanung vor dem Hintergrund der gegebenen unterschiedlichen 

Anforderungen) sowie die Frage des Umgangs bezüglich Eigenkapital und Abschreibungen thematisiert 

worden.  

Zustimmung zum „Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“  

Der „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ (ZSL) ist die Nachfolgevereinbarung zwischen Bund und 

Ländern zum Hochschulpakt 2020 und stellt mit seiner unbefristeten Ausrichtung den dauerhaften Einstieg 

des Bundes in die Hochschulfinanzierung dar. Die Hochschulen wurden aufgefordert, bis zum 15.01.2020 

ihre Zustimmung zum ZLS zu geben und dem MKW bis zum 30.06.2020 mitzuteilen, welche Maßnahmen 

sie zur Umsetzung des ZSL planen und umsetzen werden. Der Vertrag soll zum 01.01.2021 in Kraft treten. 

Der Hochschulrat wurde in seiner Sitzung am 11.12.2019 über die Inhalte und den aktuellen Sachstand zum 

ZSL informiert. Er stimmte dem vorgelegten Entwurf des ZLS im Grundsatz zu und bat das Rektorat, die 

erforderlichen Schritte zur Unterzeichnung und Umsetzung des Vertrages vorzunehmen. 

Einführung der kaufmännischen Buchführung 

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben hat die DSHS Köln ihr System der Rechnungslegung von der Kameralistik 

auf die doppelte Buchführung umgestellt. Der Hochschulrat ließ sich während des Umstellungsprozesses 

regelmäßig über den aktuellen Status und die Entwicklungen im Projekt informieren.  Zuletzt erfolgte dies 

in der Sitzung am 17.09.2019. Hier wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass die Kooperation mit der 

Technischen Universität Dortmund ein wichtiger Schritt bei der Einführung der kaufmännischen 

Buchführung gewesen sei. Durch den Kooperationsvertrag mit der TU Dortmund konnte die DSHS Köln das 

bestehende Dortmunder System in vielen Bereichen übernehmen und anpassen. Gleichzeitig erfolgte ein 

Hosting durch die TU Dortmund. Durch die gute Zusammenarbeit im Rahmen der 

Kooperationsvereinbarung habe sich mittlerweile ein reger Austausch entwickelt. Die beiden Universitäten 

stimmten sich regelmäßig ab und auch in Zukunft sollten die Synergien aus der Kooperation bei 

gemeinsamen neuen Projekten genutzt werden. Der Hochschulrat begrüßte die geschilderten positiven 

Entwicklungen bei der Einführung der kaufmännischen Buchführung und bedankte sich bei allen Beteiligten 

für ihren Einsatz.   

Bestellung Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2019 

Unabhängig von einer möglichen Prüfung durch den Landesrechnungshof lassen die Hochschulen gemäß § 

12 Abs. 2 HWFVO den Jahresabschluss und den Lagebericht durch eine Abschlussprüferin oder einen 

https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/Verwaltungsvereinbarung-ZV_Studium_und_Lehre_staerken.pdf
https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/Verwaltungsvereinbarung-ZV_Studium_und_Lehre_staerken.pdf
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Abschlussprüfer prüfen. Der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss wird auf Vorschlag der Kanzlerin 

oder des Kanzlers vom Hochschulrat bestimmt. Der Hochschulrat der DSHS Köln ist in seiner Sitzung am 

11.12.2019 dem Vorschlag der Kanzlerin gefolgt und hat die KPMG GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(Herr Beyer) mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 bestimmt. 

Rechenschaftsbericht des Rektorates 2018 - KOMPAKT  

Der Rechenschaftsbericht des Rektorates 2018 (KOMPAKT) wurde dem Hochschulrat gemäß § 21 Abs. 1 (5) 

HG NRW zu seiner Sitzung am 17.09.2019 als Information über den aktuellen Stand in den Bereichen 

„Lehre“, „Forschung“, „Personal“ und „Bauen“ der Hochschule vorgelegt und von diesem erörtert. 

Aufgrund fehlender Beschlussfähigkeit des Gremiums wurde die gesetzlich geforderte Stellungnahme zum 

Rechenschaftsbericht des Rektorates in der Sitzung am 11.12.2019 nachgeholt. Der Hochschulrat lobte die 

gelungene Darstellung und Übersicht von KOMPAKT und dankte allen an der Erstellung von KOMPAKT 

Beteiligten für ihre Mühe.  

Informations- und Beratungspflicht des Hochschulrates gemäß § 21 Abs. 5a HG NRW  

§ 21 Abs. 5a HG NRW legt fest, dass der Hochschulrat den Vertreterinnen und Vertretern des Senats, des 

Allgemeinen Studierendenausschusses, des Personalrats, des Personalrats gem. § 105 des 

Landespersonalvertretungsgesetzes, der Gleichstellungsbeauftragten, der Vertrauenspersonen der 

schwerbehinderten Menschen sowie der oder dem Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung mindestens einmal pro Semester Gelegenheit zur Information und Beratung gibt. 

Vor diesem Hintergrund fand am 16.10.2019 ein Austausch der o. g. Gruppen/Vertreter*innen mit dem 

Hochschulrat (in Einzelgesprächen) statt, bei dem diese über aktuelle Themen und Entwicklungen in ihren 

Bereichen informierten. Der Hochschulrat dankte allen am Austausch Beteiligten und bekräftigte, dass der 

regelmäßige Austausch mit den Statusgruppen und die anschließende Rückkoppelung mit dem Rektorat 

sehr wichtig seien und an der DSHS Köln sehr konstruktiv und vertrauensvoll erfolgten.  

Vorstellungen der Instiute und Zentren der DSHS Köln im Hochschulrat 

Im Zusammenhang mit der Thematik der Besetzung der frei werdenden Professuren im Bereich 

Lebenswissenschaften und Gesellschaftswissenschaften bis 2022 wurde 2015 die Verabredung getroffen, 

dass sich die Institute und Zentren der DSHS reihum im Hochschulrat vorstellen. In 2019 stellte sich das 

Deutsche Forschungszentrum für Leistungssport Köln (momentum) mit seiner Struktur und inhaltlichen 

Arbeit im Hochschulrat vor (17.09.2029). 

Statusberichte zu grundlegenden und strategischen Themen 

In seiner Funktion als Beratungsorgan unterstützt der Hochschulrat die Arbeit des Rektorates und gibt 

Impulse für die Ausrichtung der Hochschule nach innen und außen. Zu einer sachgerechten Beratung gehört 

daher auch, dass sich der Hochschulrat zu grundlegenden oder hochschulweit bedeutsamen 

Angelegenheiten der Hochschule informieren lässt und Stellung nimmt. Dies geschah im Jahr 2019 zu 

folgenden Themen: 
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Entwicklungsplan für W1-/W2-/W3-Professuren 

In Ausübung seiner Beratungsfunktion bezüglich der strategischen Ausrichtung der Hochschule und 

entsprechend der vereinbarten Verfahrensweise, bei der (Neu-)Ausrichtung von Professuren eingebunden 

zu werden, hat sich der Hochschulrat bereits in der Vergangenheit regelmäßig über den Stand der 

Diskussion zur Besetzung der frei werdenden Professuren im Bereich „Lebenswissenschaft“ und 

„Gesellschaftswissenschaften“ bis 2022 informieren lassen und Institute der DSHS zu einer Vorstellung vor 

dem Hochschulrat eingeladen.  

Der vom Rektorat erarbeitete Entwicklungsplan für W1-/W2-/W3-Professuren für den Zeitraum 2019-2028 

wurde dem Hochschulrat im Dezember 2018 als Entwurf vorgelegt, woraufhin dieser eine Stellungnahme 

abgab. In der Sitzung am 27.06.2019 wurde dem Hochschulrat dann der finale Entwicklungsplan für W1-

/W2-/W3-Professuren 2019-2028 sowie eine tabellarische Übersicht über die seitens der Fächergruppen, 

des Senats und des Hochschulrates eingebrachten Änderungsvorschläge und deren Berücksichtigung im 

Rektorat vorgelegt, wobei die Änderungen zum Entwurf entsprechend erläutert wurden. Der Hochschulrat 

bedankte sich für die gute Darstellung und begrüßte, dass mit dem Entwicklungsplan für W2-/W3-

Professuren 2019-2028 nun erstmalig ein langfristiges Konzept zur Ausrichtung und Besetzung der 

Professuren der DSHS vorliege, welches unter Beteiligung der verschiedenen Hochschulgremien erarbeitet 

worden sei. 

Image-Broschüre der DSHS Köln 

Nach Beschluss des Rektorates in 2017 zur Erstellung einer Image-Broschüre sollte es das maßgebliche Ziel 

sein, dass die Broschüre insbesondere die nationalen und internationalen Kooperationspartner ansprechen 

und die Hochschule knapp und visuell möglichst eindrücklich – inhaltlich an den vier Leitthemen der 

Hochschule ausgerichtet - darstellen sollte. Der Hochschulrat begrüßte in seiner Sitzung am 07.03.2019 die 

Erstellung einer Image-Broschüre der DSHS Köln. Er lobte die ansprechende und zeitgemäße Aufmachung 

der Broschüre sowie die Texte, die seiner Meinung nach die Kernbotschaften der Hochschule sehr gut 

wiedergeben. 

Nachhaltigkeitskonzept der DSHS Köln 

Der Hochschulrat hat sich in seinen Sitzungen am 17.09.2019 und 11.12.2019 über das 

Nachhaltigkeitskonzept der DSHS Köln und den Stand der Aktivitäten an der Hochschule zum Thema 

„Nachhaltigkeit“ unterrichten lassen. Er begrüßte die Aktivitäten und erklärte, die Entwicklung weiter mit 

zu begleiten.  

Weitere Themen im Hochschulrat 

Im Laufe des Jahres hat sich der Hochschulrat außerdem mit folgenden Themen beschäftigt: 

 Geschäftsordnung des Hochschulrates der DSHS Köln – Neufassung (§ 8) 

 Übertragung bzw. Delegation von Befugnissen des Hochschulrates in seiner Eigenschaft als oberste 

Dienstbehörde 
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Bericht über den Status Quo zum Thema „Sport und Gesundheit“ und Ableitung von 

Handlungsempfehlungen für Forschung und Lehre der DSHS Köln sowie strukturellen Empfehlungen 

(hochschulinterne Konsequenzen, externe Partner) 

 Der Hochschulrat hat im November 2019 zusammen mit dem Rektorat eine zweitägige Klausurtagung 

durchgeführt, um den Status Quo zum Thema „Sport und Gesundheit“ an der DSHS zu erörtern. Als Ergebnis 

der Klausurtagung wurden verschiedene Anregungen und Empfehlungen für mögliche neue Perspektiven 

und Handlungsfelder in Bezug auf den Bereich „Sport und Gesundheit“ festgehalten, die nun weiter 

reflektiert und ggf. in die Diskussionen im Rahmen der Fortschreibung des Hochschulentwicklungsplans 

eingebracht werden sollen.  

Treffen der Hochschulratsvorsitzenden der Universitäten NRW 

Der Hochschulratsvorsitzende nahm in 2019 an den Treffen der Hochschulratsvorsitzenden der 

Universitäten NRW teil (15.01.2019 an der RWTH Aachen und am 29.10.2019 an der Bergischen Universität 

Wuppertal) und berichtete im Rahmen der Hochschulratssitzungen über die dort erzielten Ergebnisse. 

 Kommunikation 

Der regelmäßige Austausch mit den Gremien und Funktionsträgern der Hochschule ist für den Hochschulrat 

der DSHS Köln unverzichtbarer Bestandteil seiner Arbeit. 

Der Hochschulratsvorsitzende war auch 2019 regelmäßig Gast in den Sitzungen des Senats und umgekehrt 

nahm der Senatsvorsitzende an den Sitzungen des Hochschulrates teil. Die Protokolle von Senat und 

Hochschulrat wurden verabredungsgemäß ausgetauscht. Zu konkreten Anlässen tauschten sich die 

Vorsitzenden beider Gremien aus. 

Der Hochschulratsvorsitzende führte ferner in regelmäßigen Abständen Gespräche mit den Mitgliedern des 

Rektorates, um sich über die Entwicklungen an der Hochschule zu informieren. Auch traf er sich ca. alle 

zwei bis drei Monate mit dem Rektor und der Kanzlerin bzw. deren Stellvertreter, um wichtige Themen 

gemeinsam zu besprechen. 

 

 Köln, den 24.03.2020 

Für den Hochschulrat                  

Der Vorsitzende                         

Lothar Feuser 

                                                                                                      


